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MT 15 – 
Vorrangige Wiedereinstellung
Ein aus wirtschaftlichen Gründen entlassener Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, seine Wiedereinstellung zu beantragen, sofern sein ehemaliger Arbeitgeber erneut Personal mit seiner Qualifikation einstellt. Sein Antrag ist unter allen Bewerbungen vorrangig zu behandeln. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Ausdruck „vorrangige Wiedereinstellung“ nicht gleichbedeutend mit „garantierter Wiedereinstellung“ ist. Anders ausgedrückt, hat der Arbeitnehmer keine Sicherheit in Bezug auf seine Wiedereinstellung seitens des Arbeitgebers. Er wird lediglich über die seiner Qualifikation entsprechenden und im Unternehmen frei gewordenen Arbeitsplätze informiert. 
Arbeitgeber, die ihre aus wirtschaftlichen Gründen entlassenen Arbeitnehmer, die einen Antrag auf vorrangige Wiedereinstellung gestellt haben, nicht über neu frei gewordene Stellen informieren, verstoßen dadurch gegen ihre Informationspflicht und entziehen den betreffenden Arbeitnehmern das Recht auf vorrangige Wiedereinstellung, was sie zur Wiedergutmachung des entstandenen Schadens verpflichtet (Berufungsgericht, 3. April 2014, AZ 39585, InfosJuridiques, CSL, Nr. 4/2014, Seite 1). 
Dauer des Rechts auf vorrangige Wiedereinstellung 
Das Recht auf vorrangige Wiedereinstellung durch den Arbeitgeber besteht 1 Jahr ab dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Unternehmen. 
Das Anfangsdatum der Frist ist dabei das Datum des effektiven Ausscheidens des Arbeitnehmers aus dem Unternehmen.
Form des Antrags 
Der Arbeitnehmer, der seine vorrangige Wiedereinstellung geltend machen möchte, muss seinem Arbeitgeber einen diesbezüglichen schriftlichen Antrag übermitteln. 
Zur Vermeidung von Streitigkeiten sollte dieser Antrag dem Arbeitgeber per Einschreiben übermittelt werden. 
Inhalt des Antrags 
Der Gesetzgeber schreibt keinen besonderen Inhalt vor. Dennoch sollte aus dem Antrag klar hervorgehen, dass der Arbeitnehmer sein Recht auf vorrangige Wiedereinstellung geltend machen möchte. 
Hinweis: Das Recht auf vorrangige Wiedereinstellung besteht auch im Anschluss an einen mit einem Arbeitssuchenden unter 30 Jahren abgeschlossenen Berufseinführungsvertrag.[footnoteRef:1]  [1:  Siehe Artikel L.543-14 ff. des Arbeitsgesetzbuches.] 

Im Falle der Einstellung von Mitarbeitern ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, den ehemaligen jungen Arbeitssuchenden, mit dem ein Berufseinführungsvertrag abgeschlossen wurde und der erneut arbeitslos geworden ist, vorrangig einzustellen, sofern sein Vertrag innerhalb einer Frist von drei Monaten vor der Einstellung ausgelaufen ist. 
Zu diesem Zweck setzt der Arbeitgeber das Arbeitsamt rechtzeitig über die freie Stelle oder die freien Stellen in Kenntnis. Im Anschluss daran setzt sich das Arbeitsamt mit dem ehemaligen jungen Arbeitssuchenden, mit dem ein Berufseinführungsvertrag abgeschlossen wurde, in Verbindung, sofern dieser den geforderten Qualifikationen und dem geforderten Profil entspricht. Letzterer verfügt über eine Frist von acht Tagen, um seine Entscheidung mitzuteilen.



 (Name und Anschrift des Arbeitnehmers)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)
PER EINSCHREIBEN
Betreff: Antrag auf vorrangige Wiedereinstellung

Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:2], [2:  Nichtzutreffendes bitte streichen.  ] 

hiermit möchte ich auf meine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen zurückkommen, die mir am _______________________________________ zugestellt wurde.
Ohne Anerkennung der Begründetheit der geltend gemachten Gründe und unter ausdrücklichem Vorbehalt aller sonstigen Rechtsmittelgründe, Rechtsansprüche und Handlungen, bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mein Recht auf vorrangige Wiedereinstellung geltend mache.
Das vorliegende Schreiben gründet auf Artikel L.125-9 des Arbeitsgesetzbuches. Gemäß den Bestimmungen dieses Artikels bitte ich Sie daher, mich über jeden Arbeitsplatz zu informieren, der für meine Qualifikation verfügbar geworden ist oder verfügbar wird.
Mit freundlichen Grüßen,

___________________ 
(Unterschrift)
	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
	
	
	



